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Änderungsverzeichnis 

 

 

  

HINWEIS! 
Dieses Handbuch wurde in deutscher Sprache, der Landessprache des Herstellers, erstellt. 

Die Übersetzung dieses Handbuches in die jeweils vorliegende Sprachversion wurde mit 

größtmöglicher Sorgfalt durchgeführt. Mögliche Übersetzungsfehler, insbesondere bei 

technischen Fachbegriffen, sind jedoch nicht ausgeschlossen. 
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1 Auszug aus der EN 1317 

Dieses Dokument dient der Erläuterung der EN 1317-1 und -2 und fasst die für den Einsatz von 

Fahrzeug-Rückhaltesystemen wesentlichen Punkte der Norm zusammen. 

1.1 EN 1317-1:2010 

Um die Sicherheit von Straßen zu verbessern und aufrechtzuerhalten, erfordert der Entwurf von 

sicheren Straßen in bestimmten Bereichen oder an ausgewählten Punkten die Errichtung von 

Systemen, die Fahrzeuge und Fußgänger von gefährlichen Zonen oder Bereichen zurückhalten. Die in 

dieser Norm bezeichneten Rückhaltesysteme an Straßen werden nach festgelegten Aufhaltestufen 

bemessen, um von der Fahrbahn abkommende Fahrzeuge zurückzuhalten sowie Fußgänger und 

andere Straßenbenutzer zu leiten. [1] 

Um die Prüfergebnisse aller geprüften Produkte miteinander vergleichbar zu machen, sind in der EN 
1317-1 die genauen Bezeichnungen sowie die Prüfbedingungen festgelegt.  
 

Diese regeln unter anderem:  
 

► Masse und Abmessungen der Prüffahrzeuge 

► Anbringung der Messinstrumente 

► Berechnungsmethode der Belastungen der Fahrzeuginsassen 

► Art und Inhalt des Prüfberichts 

1.2 EN 1317-2:2011 

Der 2. Teil der EN 1317 beschäftigt sich mit den Leistungsklassen, den Abnahmekriterien für 

Anprallprüfungen und den Prüfverfahren für Schutzeinrichtungen. 
 

Eine Leistungsklasse setzt sich aus drei wesentlichen Kriterien eines Rückhaltesystems zusammen. 

Diese sind: 
 

► die Aufhaltestufe (T1 - H4b),  

► die Anprallheftigkeitsstufen (A, B, C) und  

► die Verformung des Systems (Wirkungsbereich W1 bis W8) 

 

Anhand dieser Kriterien lassen sich Rückhaltesysteme relativ einfach beschreiben und klassifizieren.   

1.3 ASI  

(Index für die Schwere der Beschleunigung; Acceleration Severity Index) 
 

Der ASI-Index beschreibt die Heftigkeit des Fahrzeuganpralles, und gilt als wichtigstes Maß für die 

Insassenbelastung. 
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1.4 THIV  

(theoretische Anprallgeschwindigkeit des Kopfes; Theoretical Head Impact Velocity) 
 

THIV gibt die theoretische Geschwindigkeit des Kopfes an, mit der er bei einem Anprall an ein 

Hindernis prallen würde und muss kleiner als 33km/h sein. 

1.5 PHD  

(Post-impact Head Deceleration) 
 

Der PHD-Wert gibt die Kopfverzögerung nach dem Anprall an. Der PHD-Wert war Teil der 

Anforderungen der EN 1317 für die Anprall-heftigkeit. In der EN 1317-2 Version von 2011 wurde 

diese Anforderung entfernt. 
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2 Leistungsklassen nach EN 1317 

In Tabelle 1 der EN 1317-2 sind alle Anprall-prüfungen angeführt. Aus diesen setzen sich die 

Prüfbedingungen für die Aufhaltestufen zusammen (EN 1317-2 Tabelle 2).  
 

Um ein Fahrzeug-Rückhaltesystem zu prüfen benötigt man in der Regel zwei Crash-Tests.  

Ausnahmen gibt es bei den Aufhaltestufen T1, T2 und N1, bei denen nur ein Crash-Test (TB 21, TB 22 

oder TB 31) durchzuführen ist. 

2.1 Durchbruchschutz 

Ein Anprallversuch (TB 32 - TB 81) wird mit einem schweren Fahrzeug durchgeführt, um den 

Durchbruchsschutz nachzuweisen. Hierbei wird das Rückhaltesystem auf normgemäßes 

Zurückzuhalten des anprallenden Fahrzeugs geprüft. Wichtig ist dabei, dass das Fahrzeug nicht 

durchbricht und sich auch keine wesentlichen Bestandteile des Rückhaltesystems lösen. 
 

So wäre z.B. ein Anprallversuch auch negativ, wenn trotz Zurückhalten des Fahrzeugs große 

Betonteile an der Rückseite abplatzen und eine Gefährdung dahinter befindlicher Personen, 

Fahrzeuge o. Ä. verursachen. 

2.2 Insassenschutz 

Ein weiterer Anprallversuch (TB 11 oder TB 21) erfolgt mit einem PKW, mit dem Ziel die Sicherheit für 

Insassen leichter Kraftfahrzeuge zu überprüfen (Anprallheftigkeitsstufe oder ASI Wert).  
 

Mit Messinstrumenten werden die Daten aufgezeichnet und auf Einhaltung der Grenzwerte 

überprüft. Diese Grenzwerte sollen ein Überleben im Anprallfall ermöglichen. 
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2.3 Anprallprüfungen 

Aus der angeführten Tabelle können die Kriterien für die Anprallprüfungen entnommen werden. 

Diese sind im Wesentlichen die Art, Geschwindigkeit und der Anprallwinkel des Versuchsfahrzeugs. 
 

Prüfung Fahrzeugart 
Gesamtmasse 

des Fahrzeuges 
(kg) 

Anprallge-
schwindigkeit 

(km/h) 

Anprall-
winkel (°) 

Erforderlich für 
Aufhaltestufen 

TB 11 PKW 900 100 20 
N2, H1 - H4b,  

L1 - L4b 

TB 21 PKW 1300 80 8 T1, T3 

TB 22 PKW 1300 80 15 T2 

TB 31 PKW 1500 80 20 N1 

TB 32 PKW 1500 110 20 N2, L1 - L4b 

TB 41 LKW 10000 70 8 T3 

TB 42 LKW 10000 70 15 H1, L1 

TB 51 BUS 13000 70 20 H2, L2 

TB 61 LKW 16000 80 20 H3, L3 

TB 71 LKW 30000 65 20 H4a, L4a 

TB 81 LKW 38000 65 20 H4b, L4b 

EN 1317-2 Tabelle 1: Kriterien für Anprallprüfungen [2] 
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2.4 Aufhaltestufen 

Aufhaltevermögen Aufhaltestufe Abnahmeprüfung 

Rückhaltevermögen bei 

geringem Anprallwinkel 

T1 TB 21 

T2 TB 22 

 T3 1) TB 21 und TB 41 

Normales Rückhaltevermögen N1 TB 31 

2) N2 TB 11 und TB 32 

Hohes Rückhaltevermögen 

H1 
L1 3) 

TB 11 und TB 42 

  und TB 32 

H2 
L2 3) 

TB 11 und TB 51 

  und TB 32 

H3 
L3 3) 

TB 11 und TB 61 

  und TB 32 

Sehr hohes Rückhaltevermögen 

H4a 
L4a 3) 

TB 11 und TB 71 

  und TB 32 

H4b 
L4b 3) 

TB 11 und TB 81 

  und TB 32 

Anmerkungen zur Abstufung von Aufhaltestufen: 

1) T3 nicht erreichbar durch Abstufung von N1 und N2 

2) N2 nicht erreichbar durch Abstufung von H1 bis H4b 

3) Die Aufhaltestufen L1 bis L4b werden im Vergleich zu den Aufhaltestufen H1 bis H4b nur um die Abnahmeprüfung 

TB 32 ergänzt. 

EN 1317-2 Tabelle 2: Aufhaltestufen [2] 

2.5 Anprallheftigkeit 

Die Indizes ASI und THIV müssen für den Nachweis der Anprallheftigkeitsstufen die Anforderungen 

nach Tabelle 3 aus der EN 1317-2 erfüllen. 
 

Anprallheftigkeitsstufe Kennwerte 

A ASI < 1,0 

THIV < 33km/h B ASI < 1,4 

C ASI < 1,9 

EN 1317-2 Tabelle 3: Anprallheftigkeitsstufen [2] 
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2.6 Wirkungsbereich 

Der Wirkungsbereich gibt den Platzbedarf eines Systems an. 

Klassen des normalisierten Wirkungsbereichs Stufen des normalisierten Wirkungsbereichs [m] 

W1 WN < 0,6 m 

W2 WN < 0,8 m 

W3 WN < 1,0 m 

W4 WN < 1,3 m 

W5 WN < 1,7 m 

W6 WN < 2,1 m 

W7 WN < 2,5 m 

W8 WN < 3,5 m 

► ANMERKUNG 1: Eine Stufe des Wirkungsbereichs von weniger als 0,6 darf festgelegt werden. 

► ANMERKUNG 2: Die dynamische Durchbiegung und der Wirkungsbereich ermöglichen die Bestimmung der 

Aufstellbedingungen für jede Schutzeinrichtung sowie die Bestimmung der Abstände, die vor Hindernissen zu 

berücksichtigen sind, damit das System die Anforderungen erfüllen kann.  

► ANMERKUNG 3: Die Verformung hängt sowohl von der Art des Systems als auch von den Eigenschaften der 

Anprallprüfung ab. 

EN 1317-2 Tabelle 4: Stufen des normalisierten Wirkungsbereichs [2] 

2.7 Fahrzeugeindringung 

Die Fahrzeugeindringung (VIm) eines Last-kraftwagens ist die maximale dynamische seitliche Position 

des Fahrzeugs von der nicht verformten Seite der Schutzeinrichtung. Sie ist anhand von Hochge-

schwindigkeitsfoto- oder Videoaufzeichnungen zu beurteilen, unter Berücksichtigung einer fiktiven 

Beladung, die in Breite und Länge der Plattform des Fahrzeugs entspricht und eine Gesamthöhe von 

4m aufweist.  
 

Die VIm muss durch Messung der Lage und des Winkels der Fahrzeugplattform festgelegt werden; 

dabei wird angenommen, dass sich die theoretische Last nicht verformt und rechtwinklig zur 

Fahrzeugplattform bleibt oder es werden Prüffahrzeuge mit einer Beladung entsprechend der 

fiktiven eingesetzt. Als Fahrzeugeindringung (VIm) eines Busses gilt seine maximale dynamische 

seitliche Position. Sie ist anhand von Hochgeschwindigkeitsfoto- oder Videoaufzeichnungen zu 

beurteilen. Die Fahrzeugeindringung wird in 9 Stufen normalisiert und in den Klassen VI1 bis VI9 

angegeben. 

 

Berechnungsgrundlagen der Fahrzeugeindringung bei unterschiedlichen Überhangwinkeln des Fahrzeugs   
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Klassen der normalisierten Stufen der  

Fahrzeugeindringung 

Stufen der normalisierten Fahrzeugeindringung 
[m] 

VI1 VIN  ,6 

VI2 VIN  ,8 

VI3 VIN ,0 

VI4 VIN ,3 

VI5 VIN ,7 

VI6 VIN ,1 

VI7 VIN ,5 

VI8 VIN ,5 

VI9 VIN  ,5 
► ANMERKUNG 1: In Einzelfällen darf eine Klasse der Stufen der Fahrzeugeindringung unter VI1 festgelegt werden. 

► ANMERKUNG 2: Die dynamische Durchbiegung, der Wirkungsbereich und die Fahrzeugeindringung ermöglichen die 

Festlegung der Aufbaubedingungen für jede Schutzeinrichtung sowie die Bestimmung der Abstände, die vor 

Hindernissen zu berücksichtigen sind, damit das System zufriedenstellend funktioniert. 

EN 1317-2 Tabelle 5: Stufen der normalisierten Fahrzeugeindringung [2] 
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3 Anhang 

3.1 Definierte Aufhaltestufen nach EN 1317 
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3.2 Anprallenergie nach EN 1317 
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Gefahrenbereich unterhalb 
der Brücke bzw. Stützwand 

Straßen mit 

Vzul > 100km/h und 
Autobahnen und 

autobahnähnliche 
Straßen mit  

Vzul ≤  km/h 

vzul ≤ km/h und 
DTV(SV) > 500 

Kfz/24h 

vzul ≤  km/h und 
DTV SV  ≤ 5  

Kfz/24h 
vzul ≤ 5 km/h 

besondere Gefährdung 

Dritter 

(z.B. explosions-gefährdete 

Chemie-anlagen, intensiv 

genutzte Aufenthaltv-

bereiche, Schnellbahn-

strecken mit zugelassen 

Geschwindigkeiten  

> 160km/h, zweibahnige 

Straßen), vergleiche 

Gefährdungsstufe 1 im 

Abschnitt 3.3 

H4b H2 H2 H1 

andere Fälle, vergleiche 

Gefährdungsstufe 2 bis 4 im 

Abschnitt 3.3 
H2 H2 H1 

Schrammborde mit einer 

Höhe von 0,15 m bist 0,20 

m und Geländer mit Seil 

gemäß den RIZ-ING 

Tabelle RPS-1: Auswahl der Aufhaltestufe. Quelle: RPS 2009 

3.3.3 Übergangskonstruktionen 

Die RPS 2009 legt im Kapitel .  „Übergangskonstruktionen“ fest, die dort anzuordnen sind,  

„Wo S hutzei ri htu ge  u ters hiedli her Bauart u d/oder Fu ktio s eise itei a der 

fu ktio sgere ht er u de  erde  üsse “. 
Das Einsatzfreigabe-Verfahren präzisiert in Kap.1-4, dass i ht „zur Ver i du g o  z ei 
S hutzei ri htu ge  […] Ü erga gsko struktio e  erforderli h“ seie , jedo h „ i ht jeder We hsel 
zwischen zwei Schutzeinri htu ge  […] ei e geso derte A prallprüfu g“ erfordere. Das 
Einsatzfreigabe-Verfahren unterscheidet daher zwischen: 
 

► Übergangskonstruktionen: 
Prüfung nach ENV 1317-  „Getestete Ü erga gsko struktio e “ erforderli h. 

► Übergangselemente: 
Sonderfall der Übergangskonstruktionen. Die Auswahlkriterien werden in Kap. 1-4a Punkt a4-a7 

des Einsatzfreigabe-Verfahrens festgelegt. 

Sämtliche Übergangselemente gemäß Einsatzfreigabe-Verfahren werden in Kap. 3.7 der 

Einsatzfreigabeliste der BASt angeführt. Die aktuelle Einsatzfreigabeliste ist im Internet unter 

www.bast.de1 > Qualitätsbewertung > Listen > Straßenausstattung > Einsatzfrageliste abrufbar. 
 
1
 … URL: http:// . ast.de/ l _ / _ /DE/Qualitaets ewertung/Listen/Strassenausstattung/doku-

strassenausstattung__ node.html?__nnn=true [2011-11-10] 
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3.3.4 Temporäre Schutzeinrichtungen 

Für die Wahl der Aufhaltestufe bei Baustellenabsicherungen ist Bild 2, mit den darunter befindlichen 

Erläuterungen, anzuwenden. 
 

 

Bild 2: Auszug aus der ZTV SA 97 für temporäre Schutzeinrichtungen 

  PKW / LKW 

A:  Zwischen Arbeitsstelle und ankommenden Verkehr T2 W4 / H1 W8 

B:  Zwischen Arbeitsstelle und parallel fließendem Verkehr T1 W3 / T3 W8 

C:  Zwischen Arbeitsstelle und abfließendem Verkehr keine erforderlich 

D:  Zwischen entgegengesetzt gerichteten Verkehrsströmen T1 W3 / T3 W4 

E:  Zwischen entgegengesetzt gerichteten Verkehrsströmen T2 W4 / H1 W4 

 im Überleitungsbereich 
 

Quellennachweis 

Für die Ausarbeitung dieses Dokuments wurden die Richtlinien RPS 2009 (Ausgabe 2009) 

ZTV-SA 97 (Ausgabe 1997 mit Änderung vom 17. August 1999) herangezogen. 
 

    

WICHTIGER HINWEIS! 
Das Dokument stellt lediglich einen Auszug aus den zitierten Regelwerken  

(RPS 2009, ZTV-SA 97) dar. Die vollständigen und rechtlich verbindlichen Regelwerke 

können direkt über die Forschungsgesellschaft Straße – und Verkehrswesen Arbeitsgruppe 

Verkehrsmanagement (FGSV) bezogen werden: www.fgsv-verlag.de   

 

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Angaben ohne Gewähr. © 2016 
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